
Stadt Ilsenburg (Harz) 06.04.2017 
Der Stadtrat 
    
 

Vorlage Nr.:  6.268/2017 öffentlich 

 
Gegenstand der Vorlage: 

 
Widmung der Erschließungsstraßen im 
Baugebiet "Halberstädter Weg Nord - Teil II" im 
OT Darlingerode der Stadt Ilsenburg 
 

 
Berichterstatter: 
 

 
Frau Schwager-Löwe, Amtsleiterin Fachbereich 
Ordnung und Bauen 
 

 
Gesetzliche Grundlagen:  

  
§ 45 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA, § 6 StrG LSA   
 

 
Begründung: 

 
Mit Beschluss Nr. 5.422/2013 vom 19.07.2013 hat 
der Stadtrat den neu gebauten Erschließungsstraßen 
im Baugebiet „Halberstädter Weg Nord – Teil II“ die 
Namensbezeichnungen „Im Altfeld“, „In der 
Kleibreite“ sowie „Im Sandbrink“ gegeben.  
Nunmehr sind die Straßen dem öffentlichen Verkehr 
zu widmen, um die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße zu erhalten. 
Die Aufteilung und Benennung sind dem 
beiliegendem Lageplan zu entnehmen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg beschließt 

die Widmung der Erschließungsstraßen 
 

„Im Altfeld“ – von Einmündung Hinter den 
Gärten bis Einmündung Im Sandbrink 
inklusive der drei Stichstraßen (Flur 3, Flstk. 
669, 712 und 667), 

 
„In der Kleibreite“ – von Einmündung Hinter 
den Gärten bis Einmündung Bokestraße / Im 
Sandbrink (Flur 3, Flstk. 665 und 686) und 
Wegeverbindung zur Straße Im Altfeld (Flur 3, 
Flstk. 666) sowie  

 
„Im Sandbrink“ – von Einmündung 
Bokestraße bis Anschluss Am Köhlerberg 
(Flur 3, Flstk. 376 und 713) 

 
für den öffentlichen Verkehr. 

 
 
 
 



2. Der Stadtrat bestimmt folgende Widmungs-
beschränkungen: 
 

 Wegeverbindung In der Kleibreite entlang 
der Grundstücke Haus Nr. In der Kleibreite 
12 bis Haus Nr. Im Sandbrink 1 (Flstk. 686 
der Flur 3) nur für fußläufigen Verkehr 
 

 Wegeverbindung In der Kleibreite entlang 
der Grundstücke Haus Nr. In der Kleibreite 
7 bis Haus Nr. Im Altfeld 30 (Flstk. 666 der 
Flur 3) nur für fußläufigen Verkehr 
 

 Wegeverbindung Im Sandbrink entlang der 
Grundstücke Haus Nr. Im Sandbrink 10 bis 
Haus Nr. Am Köhlerberg 8 (Flstk. 713 der 
Flur 3) nur für fußläufigen Verkehr 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Widmung 

durch Allgemeinverfügung mit Rechts-
behelfsbelehrung öffentlich bekannt zu 
machen sowie die Straßen in das Straßen-
bestandsverzeichnis aufzunehmen. 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 
ja/nein  im HH-Jahr: 2017 
Erträge/Einzahlungen in EUR:   
Aufwendungen/Auszahlungen in EUR:   
 

 
Abstimmung: 
 

 
20 Anzahl der Mitglieder des Stadtrates 
_ davon anwesend 
_ Ja-Stimmen 
_ Nein-Stimmen 
_ Enthaltung 
_ Mitglied des Stadtrates waren aufgrund des § 

33 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG-
LSA) gehindert an der Beratung und 
Entscheidung mitzuwirken 

 
 

 
Loeffke 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Lageplan 
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